
 

 

  
 

 
Bern, im Dezember 2017                                         An unsere Kunden 
 

 
Wichtige Informationen zum Jahresbeginn 2018 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne informieren wir Sie wie immer gegen Jahresende über die wichtigsten Änderungen zur 
beruflichen Vorsorge für das kommende Jahr. Wir bitten Sie, diese Informationen Ihren versicherten 
Mitarbeiter/Innen und Rentner/Innen weiterzugeben. 
 
Grenzbeträge unverändert 
Die Grenzbeträge der beruflichen Vorsorge bleiben per 01.01.2018 gegenüber dem Vorjahr 
unverändert. Die Grenzbeträge sowie Angaben über die Umwandlungssätze und die Verzinsung der 
Altersguthaben finden Sie auf dem Beiblatt „Kennzahlen und Informationen zur beruflichen Vorsorge 
2018“. 
 
0,25 % mehr Zins auf dem Altersguthaben 
Der vom Bundesrat festgelegte Mindestzinssatz beträgt im Jahr 2018 erneut 1,00 %. Mit dem von 
uns zusätzlich gewährten Zins von 0,25 % werden sowohl die obligatorischen wie auch die ausser- 
obligatorischen Altersguthaben mit insgesamt 1,25 % verzinst.  
 
Erneute Senkung der Risikobeiträge in der BVG-Vorsorge per 01.01.2018 
Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs der PK MOBIL folgt bereits im Jahr 2018 eine weitere 
Beitragssenkung von durchschnittlich 15%. Schon in den Jahren 2008, 2011, 2013 und 2016 
konnten die Arbeitgeber und Arbeitnehmer von einer Senkung profitieren. Aber auch die 
Rentenbezüger/Innen wurden am guten Geschäftsverlauf beteiligt. Sie erhielten in den letzten 9 
Jahren 2 Mal eine einmalige Gutschrift in der Höhe einer monatlichen Altersrente (13. Altersrente 
bzw. im Minimum CHF 500.00).  
 
Vorankündigung über eine geringfügige Kürzung des überobligatorischen Umwandlungs-
satzes in zwei Schritten per 01.01.2019 und per 01.01.2020 
Mit der Volksabstimmung vom 24. September 2017 wurde die „Reform Altersvorsorge 2020“ 
abgelehnt. Diese Reform hatte u.a. zum Ziel die Renten zu sichern und somit den 
Mindestumwandlungssatz (obligatorischer Teil) schrittweise von 6,8 % auf 6,0 % zu senken, um der 
stets steigenden Lebenserwartung Rechnung zu tragen. Aufgrund der Ablehnung wird somit die 
Altersrentenhöhe im obligatorischen Bereich weiterhin auf Basis des statistisch zu hohen 
Umwandlungssatzes berechnet. Dieser widerspiegelt die effektive und höhere Lebenserwartung 
nicht. Zusammen mit dem aktuellen Negativzinstrend führt dies künftig zu einer Destabilisierung der 
beruflichen Vorsorge. Die Versicherungskommission hat dementsprechend entschieden, den im 
Jahr 2015 von uns erhöhten und während 4 Jahren gewährten überobligatorischen 
Umwandlungssatz per 01.01.2019 von 5,90 % auf 5,40 % für Männer bzw. von 5,77 % auf 5,30 % 
für Frauen bei ordentlicher Pensionierung zu reduzieren. In einem zweiten Schritt wird eine 
Anpassung der überobligatorischen Umwandlungssätze an diejenigen unseres Rückversicherers 
vorgenommen (voraussichtlich ca. 5,00 %). Diese Massnahme trägt etwas zu einer Stabilisierung 
bei. Gerne werden wir Sie zum gegebenen Zeitpunkt erneut informieren.  
 
Das Versichertenportal – Informationen für unsere Versicherten online 
Aktuell sind wir an der Erstellung einer Informationsplattform für unsere Kunden, welche 
voraussichtlich ab Mitte 2018 in Betrieb genommen werden kann. Damit wird es für jeden unserer 
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Versicherten möglich sein, mit verschiedenen Geräten online und passwortgeschützt über das 
„Partnerweb/Versicherte“ Informationen abzurufen. Dabei können die persönlichen Daten und 
gegenwärtigen Leistungen abgerufen werden und Berechnungen zu Lohnänderung, Einkauf, 
Vorbezug für Wohneigentumsförderung und Pensionierung simuliert werden. Entsprechende 
Informationen darüber werden folgen. 
 
Das Partnerweb als elektronische Kundenbeziehung 
Als einfaches und sehr effizientes Online-Kommunikationsmittel bieten wir unseren Kunden für 
folgende Meldungen 
 

- Eintritt einer versicherten Person 
- Lohnänderung 
- Planänderung 
- Austritt einer versicherten Person 
- jährliche Lohnmeldung für den gesamten Betrieb 

 
das Partnerweb an. Der Zugang kann unkompliziert in drei Schritten auf unserer Homepage 
(www.pkmobil.ch, siehe Fusszeile) angefordert werden.   
 
Mit der Benützung des Partnerwebs profitieren Sie wie auch wir von den vielen Vorteilen:  
 

- Beitragshöhe sofort ersichtlich  
- Papierlose Übermittlung der Daten 
- Für Sie entfallen der Postversand und somit auch die Portospesen 
- Schnellere Datenverarbeitung durch die PK MOBIL 
- Keine erneute Eingabe durch die PK MOBIL erforderlich 

 
Falls Sie nicht schon bis anhin Partnerweb-Anwender waren, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie sich 
in Zukunft bei den erwähnten Mutationsmeldungen als neuer Anwender selbst von den Vorzügen 
des bewährten Partnerweb-Systems überzeugen würden. 
 
Die PK MOBIL spendet der Stiftung Theodora  
An Stelle von Weihnachtskarten an ihre Kundschaft unterstützt die PK MOBIL dieses Jahr die 
Stiftung Theodora (www.theodora.org) mit einer Spende. Die Stiftung Theodora verfolgt seit 1993 
das Ziel, das Leiden von Kindern im Spital und in spezialisierten Institutionen durch Freude und 
Lachen zu lindern. Heute organisiert und finanziert die als gemeinnützig anerkannte Stiftung jede 
Woche den Besuch von 70 Profi-Artisten in 34 Spitälern und 24 Institutionen für Kinder mit 
Behinderung in der Schweiz. 
 
Für das uns entgegengebrachte Vertrauen danken wir Ihnen und freuen uns auf eine weitere 
angenehme Zusammenarbeit mit Ihnen als unseren Kunden. Das Team der PK MOBIL wünscht 
Ihnen und Ihren Mitarbeitenden bereits jetzt schon schöne Feiertage und ein glückliches neues Jahr. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Pensionskasse MOBIL 
 
   
 
 
Roland Graf    Marc Nussbaumer 
Geschäftsleiter    Leiter Berufliche Vorsorge 

 
Beilage:   
Informationsblatt „Kennzahlen und Informationen zur beruflichen Vorsorge 2018“ 

http://www.pkmobil.ch/



